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1.1

Vorbemerkungen

Aufgabe der Flächennutzungsplanung

Die Flächennutzungsplanung ist der erste Abschnitt der Bauleit-

planung, die gem. Baugesetzbuch in Verantwortung der Pla-

nungshoheit durch die Gemeinde wahrgenommen wird.

Bei der Durchführung der Flächennutzungsplanung wird davon

ausgegangen, daß sich die Gemeinde Grundsätze für eine ge-

ordnete Entwicklung erarbeitet, die eine sozialgerechte Boden-

nutzung, eine menschenwürdige Umwelt und die Erhaltung der

natürlichen Lebensgrundlagen sichert.

Die Planung ist den Belangen der Landesplanung anzupassen.

Hierfür gibt es konkrete Anforderungen, die durch das Vorschalt-

gesetz des Landes Brandenburg nochmals untersetzt sind,

Der Flächennutzungsplan entwickelt keine unmittelbare

Rechtswirkung gegenüber den Bürgern. Demzufolge können kei-

ne Rechts- oder Vergütungsansprüche aus der Darstellung des

Planes abgeleitet werden.

Eine Rechtswirksamkeit erfolgt erst mit Erarbeitung der Bebau-

ungspläne als 2. Schritt der Bauleitplanung. Diese müssenjedoch

aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes entwickelt

werden.

Die Geltungsdauer eines Flächennutzungsplanes ist nicht festge-

legt, sollte aber mehrere Jahre betragen. Wenn sich Planungsziele

in den einzelnen Teilbereichen ändern, ist zu entscheiden, ob eine

nochmalige Beteiligung der Bürger durch Auslegung und die Ein-

holung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange erfolgt.

Der Flächennutzungplan bietet die Möglichkeit der Änderung,

wenn es sich aus der zwischenzeitlichen Entwicklung der Gemein-

de oder aus landesplanerischer Sicht notwendig macht.

Wirtschaftliche lnteressen, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen

und zur Bereitstellung finanzieller Mittel zur Bewältigung der

umfangreichen Maßnahmen auftreten, sind in der Bauleitplanung

gegenüber berechtigten privaten Interessen und den og. Richtli-

nien gegeneinander abzuwägen.
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Eine Bindungswirkung entsteht für die an dem Verfahren beteilig-
ten Trägern öffentlicher Belange, die die Auswirkungen ihrer lang-
fristigen Planungen auf den Gemarkungsbereich der Gemeinde
einschätzen müssen, um evtl. Planungskonflikte rechtzeitig zu er-
kennen und zu vermeiden,
Gleiches gilt für die Herstellung der Übereinstimmung der Planun-
gen mit den Nachbargemeinden.

Erforderlichkeit und Rechtschaı-akteı' der Flächennutzungs-
planung

Erforderlichkeit:

Die Notwendigkeit der Erstellung der Flächennutzungspläne ergibt
sich aus der Gesetzgebung des Baugesetzbuches, das durch den
Einigungsvertrag rechtliche Grundlage für die städtebaulichen Pla-
nungen ist.

Rechtsgrundlage:

Die Bearbeitung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ber~
kenbrück erfolgt auf der Grundlage des BauGB vom 08. Dezember
1.986, da das Verfahren im Zeitraum der Gültigkeit dieses Gesetzes

[ Aufstellungsbeschluß 1995 ) ausgelöst wurde. Die Rechtsgrund-
lage ist im § 243 [2) des BauGB in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27.August 1997 begründet.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08. Dezember 1986 (BGBl. l, S. 2253) zuletzt geändert durch Art.
24 des Gesetzes vom 20.12.96 [BGBLl S.2049].

Maßnahmegesetz zum Baugesetzbuch {BauGB-MaßnahmeG] i.d.F
der Bekanntmachung vom 28. April 1993 (BGBl. l, S622) aufgeho-
ben m W v 1.1.1998 durch Art. 11 BauROG 1998

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. August 1997 (BGBl. IS. 2141]

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. OlÄ 1990 (BGBl. l, S. 127), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 22. O4. 1993.

Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. 12. 1990 (BGBl.
l99l7 l, S. 58);



Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG) in der Fassung der Be_
kanntrnachung vom 12.3.1987 (BGBl. S. 889), zuletzt geändert
durch Artikel 5 Investitionserleichterungs- und Wohnbauland Ge_
setz vom 22.4.1993

Brandenburgisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspfle4
ge (BngatSchG) vom 25. 06. 1992 (GVBl. l, S. 208)

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LwaldG) vom 17.06.1991

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes [ Wasserhaushaltsge-
setz WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1996
(BGBl. Teil I. Nr. 58/96)

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) vom 13.07.1994 (GVBl.
5/22 v0m15,07.94)

Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale und Boden-
denkmale irn Land Brandenburg ( BbgDSchG ) Denkmalschutzge-
setz] vom 22.7.91 (GVBl. Bbgl 1991, S. 311)

Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise
(Kommunalverfassung) GBl. 1/28 vom 25.5.90

Gemeindeordnung (GO) für das Land Brandenburg Vom 15. Okto-
ber 1993 (GVBL Nr. 22, S. 398).

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
lmmissionsschutzgesetzes - (4. BImSchV) vom 20.06.1990 [BGBl
l, S. 1080)

Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung des Art. 2 Bau_ und
Raumordnungsgesetz (BauROG) vom 18.8.97 [BGBLI S. 2081,
2102)

Landesplanungsgesetz und Vorschaltgesetz zum Landesentwick-
lungsprogramm für das Land Brandenburg [Brandenburgisches
Landesplanungsgesetz- BbgLPlG vorn 20.07.1995 (GVBl. Bbg l
1995 S. 210).

Gesetz zur Einführung der Regionalplanung und der Braunkohlen-
und Sanierungsplanung im Land Brandenburg (RegBkPlG) vom
13.05.1993 (GVO Blatt Land Brandenburg 7.1, Nr. 11/ 1993)

Gesetz zum Landesplanungsvertrag Berlin/Brandenburg, vom
01.08.1995 (LaPlaV). (GVO Blatt für das Land Brandenburg T l,

Nr. 17/ 1995)

Lanclesentwicklungsplan l ~ Zentralörtliche Gliederung vom

04.07.1995 [GVO Blatt Land Brandenburg T. 1147/1995)



Gesetz zu dem Staatsvertrag vom 7. August 1997 über das gemein-
same Landesentwicklungsprogramm der Länder Berlin und Bran-
denburg ( Landesentwicklungsprogramm LEPro ] und über die Än-
derung des Landesplanungsvertrages vom O4. 02. 1998 ( GVO
Blatt für das Land Brandenburg T. l Nr. 2 /1998).

Regionalplanentwurf der Region Oderlancl - Spree der Regionalen
Planungsstelle vom 07.09.98

Gesetz über Agrarstatistiken (AgrStatG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 1992 (BGBl. l S. 1632)

Erlaß des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumord-
nung zur landesplanerischen und naturschutzreehtlichen Beur-
teilung von Windkraftanlagen irn Land Brandenburg vom 24, Mai
1996 ( Amtsblatt Nr. 28 v. 27. Juni 1996)

Runderlaß Nr. 23/3/ 1997 des Ministeriums für Stadtentwicklung,

Wohnen und Verkehr zur bauplanungsrechtlichen Beurteilung
von Windenergieanlagen vom 27. August 1997 ( Amtsblatt Nr. 44
vom 6. November 1997 ].

Empfehlungen zu den Abständen Zwischen lndustrie-/ Gewerbege-
bieten sowie l-lochspannungsfreileitungen/ Funksendestellen und
Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung unter den Aspekten
des lmrnissionsschutzes des Ministers für Umwelt, Naturschutz

und Raumordnung Vom 6. Juni 1995 ( Amtsblatt 49 vom 6. Juli
1995l

Runderlaß Nr. l /1994 des Ministers für Stadtentwicklung, Woh-
nen und Verkehr des Landes Brandenburg über die Beteiligung der
Träger öffentlicher Belange vom 27.12.1993 mit Ergänzung und
Änderung vom 20. Mai 1996 Amtsblatt des Landes Brandenburg
Nr. 28/96.

Rechtschaı'akteı':

Da der Flächennutzungsplan nur ein vorbereitender Plan ist, be-
schränkt er sich auf die Darstellung der „Planungsgrundsätze“. Die
nachfolgenden Bauleitpläne werden aus dem Flächennutzungsplan

entwickelt. Der Flächennutzungsplan enthält keine Festsetzungen
sondern Darstellungen. lm Flachennutzungplan wird die beab-
sichtigte Art der Bodennutzung ausgewiesen.

Der Flächennutzungsplan entwickelt keine unmittelbare

Rechtswirkung gegenüber den Bürgern. Demzufolge können kei-

ne Rechts- oder Vergütungsansprüche aus der Darstellung des

Planes abgeleitet werden.
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Eine Rechtswirksamkeit erfolgt erst mit Erarbeitung der Bebau~ungspläne als 2. Schritt der Bauleitplanung. Diese müssen jedochaus den Darstellungen des Fiächennutzungsplanes entwickeltwerden.

Eine Bindungswirkung entsteht für die an dem Verfahren beteilig~ten Trägern öffentlicher Belange, die die Auswirkungen ihrer lang-fristigen Planungen auf den Gemarkungsbereich der Gemeindeeinschätzen müssen, um evtl, Planungskonflikte rechtzeitig zu er-kennen und zu vermeiden.
Gleiches gilt für die Herstellung der Übereinstimmung der Planun-gen mit den Nachbargemeinden.

Erforderlichkeit eines Landschaftsplanes

Die Erarbeitung des Landschaftsplanes in Verbindung mit dem
Flächennutzungsplan ist gesetzlich geregelt. Fürjeden Flächennut-zungsplan ist dieser gleichzeitig zu erarbeiten und daraus sich er-gebende Festsetzungen sind im Rahmen des BauGB und derBauNVO mit den Darstellungen der Planzeichenverordnung in dieFlächennutzungspläne aufzunehmen.

Die Landschaftspläne beurteilen den Zustand von Natur undLandschaft, weisen die Schutzgebiete aus und treffen Entschei_dungen über Entwicklungsziele und den Schutz. Gleichzeitig wer-den Planungsvorstellungen für den Ausgleich entwickelt und dar«gestellt, die sich aus den geplanten Eingriffen in die Natur ergeben.

Die Übernahme der Darstellungen aus dem Landschaftsplan in
den Flächennutzungsplan wurde durch gemeinsamen Erlaß des
Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung mit dem
Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr vom
24.10.1994 vereinbart.

Verfahren

lm Amt Odervorland Briesen werden für jede Gemeinde Flächen~
nutzungspläne und dazugehörige Landschaftsplàne erstellt.
Die Darstellung ist so7 daß die vorhandene Bebauung, die über ei-
ne Abrundungssatzung städtebaulich geordnet werden kann, als
gemischte Baufläche (braun) und bereits genehmigte Wohnbauflä-
chen (rot) ausgewiesen werden.
Die Sondergebiete (S) werden funktionell zugeordnet.
Der Flächenutzungsplan besteht aus dem zeichnerischen Teil (A)
im Maßstab 1 : 10.000 und dem Erläuterungshericht (Textteil B).
Die Verfahrensdokumentation wird gesondert zusammengestellt.
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Kartengrundlage

Als Kartengrundlage für die Flächennutzungspläne Werden die to_
pographischen Karten l : 10.000 des Landesvermessungsamtes
vom Land Brandenburg genutzt, deren Verwendung mit Nutzungs~
vertrag GB«D 22/96 vom 21.5.96 genehmigt wurde.
Planungsziele

Ziel der Raumordnung ist es, eine Entwicklung benachteiligter Re-
oionen durch gezielte Förderprogramme zu unterstützen.

Mittelzentrurns FürstenwaldeDie raumordnerisehe Schutz und Vorbehaltsgebıete sind in der
Stellungnahme aufgeführt und betreffen Bodendenkmäler, Natur-
schutz« , Landschaftssc utzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete und

Mit Schreiben vorn 28.09.98 wird die Anpassung an die Ziele der
Raumordnung und Landesplanung bestätigt.
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Grundsätzliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung

sind:

A Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, sparsame und

schonende Inanspruchnahme der Naturgüter.

_ Erhalt und Bewahrung des Landschaftsbildes7 des historisch

gewachsenen Ortsbildes, der schützenswerten Bausubstanz

« Bewahrung der brandenburgischen Kulturlandschaft mit ihren

landschaftsprägenden Seen, Flüssen, landwirtschaftlichen Flu-

ren und Wäldern

- Orientierung der Planung auf die lnnenentwícklung und Verhin-

derung der Zersiedlung der Landschaft

- Förderung des Tourismus unter Beachtung des Natur- und

Landschaftsschutzes

- Minimierung der Flacheninanspruchnahme bei der Entwicklung

von Siedlungsilächen, Vorrang der Sanierung erhaltenswerter -

Bausubstanz und Nutzung innerörtlieher Siedlungsfiâche

- Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes unter Berück

sichtigung der Belange der Land« und Forstwirtschaft

- Freihaltung von wasserwirtschaftlichen Vorbehaltsgebieten und

Wasserschutzzonen vor beeinträchtigenden Nutzungen;

- Schutz der Gewässerränder vor Bebauung.

Regionalplanerische Zielvorgaben

Gemäß Gesetz zur Einführung der Regionalplanung, Braunkohlem

und Sanierungsplanung vom 13.05.93 ist die Regionale Planungs-

gemeinschaft Träger der Regionalplanung.

Die Zielvorgaben erfolgen auf der Grundlage des Regionalplanent-

wurfes der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, der

nach dem Auslegungsbeschluß zur l. Auslegung am 07.09.98

durch die Regionalversammlung beschlossen wurde.

Die Regionale Planungsstelle hat sich mit ihrer Stellungnahme vom

19.12.95 und 08.09.97 positioniert. Danach wird Briesen als Sitz

des Amtes der Gemeinden Briesen, Falkenberg, Wilmersdorf, Ber

kenbrück, Biegen, Petersdorf, Pillgram, Jacobsdorf, Sieversdorf

und Alt Madlitz die Funktion als Kleinzentrum zuerkannt. Hier

wird von Seiten des Amtes in der Stellungnahme an das Planungs-

amt vom 27.01.95 auf die Notwendigkeit der Entwicklung als

Grundzentrum hingewiesen.

Bei der Bevölkerungsentwicklung wird eine Zunahme aus der

Wanderung entstehen, wenn entsprechende Wohnbaulandllächen

angeboten werden. Diese sind bei der Gemeinde Berkenbrück im

Zusammenhang mit der Nahe zu Fürstenwalde als auch mit Ab-

wanderungen aus den Ballungsbereichen der Stadt Frank-

furt/Oder und der Entwicklung irn Randbereich von Berlin zu se«

hen. Diese Entwicklung ist jedoch nicht. Ziel der Raumordnung

und Landesplanung



Die Zielstellung geht über Bereitstellung von Bauland für die Eli-

genentwieklung nicht hinaus. Neben dem Erhalt der historischen

Ortsbilder ist die Entwicklung zur Ausnutzung der vorhandenen

Flächen innerhalb der geschlossenen Bebauung und Umnutzung

landwirtschaftlicher Gebäude anzustreben.

Brachgefallene „LPG“ Anlagen sollten auf die Möglichkeit der

Nachnutzung geprüft werden und ansonsten renaturiert werden..

Für Berkenbrück erfolgt aufgrund der verkehrsgünstigen Lage die

zentralörtliche Zuordnung zum Mittelzentrum Fürstenwalde.

Dies läßt sich schon daraus erkennen, daß beim Zusammenschluß

zu Amtsgemeinden Überlegungen zum Anschluß nach Fürstenwal-

de bestanden, das nicht nur Flächen in Berkenbrück besitzt son-

dern auch Arbeitgeber der Gemeinde war und Naherholungsbe«

reich für Fürstenwalde ist.

Der Zielstellung der Regionalen Planungsgemeinschaft auf Umnut-

zung der Gewerbeflächen in der Forststraße in Mischgebietsflächen

kann insofern nicht gefolgt werden, da konkrete Randbedingungen

bei der Förderung für dieses Gebiet gesetzt sind.

Aus verkehrstechnischer Sicht bleibt die günstige Anbindung

durch den Schienenhaltepunkt Berkenbrück der Regionalbahn.

Die Autobahn A 12 erhält eine neue Abfahrt östlich von Fürsten-

walde, die für die Verkehrserschließung von Berkenbrück fast

gleich gute Bedingungen bietet. Die Abfahrt Dehmsee wird dann

geschlossen.

Für Natur und Landschaft ergibt sich die Notwendigkeit des Schut-

zes der vorhandenen und geplanten NSG, der Schutz der Grund-

wassereinzugsbereiche für vorhandene Wasserfassungen und der

Grundwassersicherstellungsgebiete.

lm Bereich Fremdenverkehr/Naherholung wird eine Funktionszu«

ordnung zu den Gemeinden für notwendig erachtet.

Mit der Stellungnahme der Regionalen Planungsstelle vom

12.10.98 und 16.03.99 wird eine raumverträgliche Siedlungsllá«

chenvorsorge bestätigt.
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KIeisplaneı-ische Zielvorgaben

Die Planungsvorstellungen des Landkreises Oder - Spree sind aus

den landesplanerischen Zielstellungen abgeleitet. Sie werden in der

Räumlichen Entwicklungskonzeption vom Dezember 1995 darge-

legt.

So werden folgende Entwicklungsziele genannt:

Realisierung der genehmigten Wohnungsbaustandorte

Ansiedlung von Gewerbe auf dem Gewerbegebiet

Neuordnung der mit Kleingärten und Wochenendhäusern ge-

mischten Siedlungsbereiche.

Stärkung der traditionellen Erholungsfunktion des Ortes

Weitere Unterschutzstellung wertvoller Naturraume

Der Bestandssicherung, Verdichtung, Nachnutzung und ln-

nenentwicklung mit Abrundung ist der Vorrang einzuràumen.

In der Stellungnahme vom 15.04.96 wird vom Landkreis, Umwel_

tamt auf die Beachtung belasteter Flächen hingewiesen.

Mit Schreiben vom 27.10.98 erfolgt zum Entwurf des FNP grund-

sätzliche Zustimmung durch die Verwaltung des Landkreises Oder-

Spree,
Auf die Abgrenzung der Fassungs- und Schutzzonen für die Trink-

wassergewinnung Wurde mit Schreiben vom 26.02.99 nochmals

hingewiesen. Die Abgrenzung der Schutzzone II ist in der derzeitig

bestätigten und damit gesetzlich festgelegten Einordnung nach-

richtlich zu übernehmen.

Fachplanungen

Zu den Fachplanungen gibt es Aussagen von folgenden überregio-

nalen.Dienststellen und Einrichtungen.

Deutsche Bahn AG, Stellungnahme vom 14.05.98/7.10.98

Die Modernisierung der Bahnstrecke Berlin - Frankfurt/Oder -

Grenze D/Pl beruht aul` dem „Europäischen Abkommen über die

internationale Eisenbahnmagistrale“ (ACC). Sie ist irn Bundesver-

kehrswegeplan begründet.

Die bestehende Trassierung läßt auf der Strecke eine Geschwindig«

keit von 160 km/h zu. Derzeitig kann lediglich eine Streckenge-

schwindigkeit von l20 kin/h gefahren werden. Vorgesehen ist der

Ausbau für eine Geschwindigkeit von 160 km/h. Dafür werden

entsprechend Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) Plangenehmi-

gungsverfahren durchgeführt.

Planungen im Bereich der Bahnanlagen bedürfen der grundsätzli-

chen Zustimmung der deutschen Bahn AG.
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Brandenburgisches Landesamt für Verkehr und Straßenbau
05. 10.98/ 12.03.99

Es ist eine Wegeanbinclung für die Schließung des Bahnübergangs
km 52,5 nördlich der Bahn zu berücksichtigen.
Brandenburgisches Straßenbauanıt, Stellungnahme vom
18.06.96/07. 12.98
Für Berkenbrück ist eine Überquerung der Bahnlinie im Zug der L
38 (Ortsdurchfahrt) mit entsprechendem Straßenanschluß bei vor-
genannten Streckenausbau auf 200 km/h vorgesehen Nach Rück-
sprache betrifft das den Bereich am Bahnhof der überwiegend in
Bahneigenturn ist.

Brandenburgisches Autobahnamt, Stellungnahme vom
10.04.96/24.03.99
In dieser Stellungnahme wird auf die Errichtung von Entwässe-
rungsanlagen irn Bereich der derzeitigen Abfahrt Dehrnsee der Au-
tobahn A 12 verwiesen, die jedoch keine Beeinträchtigungen
bringen.
Aus den Gesamtplanungen ist bekannt, daß die Abfahrt Dehmsee
durch die neue Abfahrt Fürstenwalde Ost ersetzt wird.

Oberbergamt des Landes Brandenburg 15.10.97/09.03.99
Landesamt für Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg,
Stellungnahme vom 23.05.96/ 17.03.99

Es wird auf die Abbaufelder für Kiessand verwiesen die in die Ge«
markung Berkenbrück hereinreichen und im Flächennutzungsplan
aufzunehmen sind

Die Nutzung wird jedoch durch die vorhandenen Schutzgebiete der
Trinkwassergewinnung ausgeschlossen

Außerdem gibt es das Bergwerkseigentum der Erdgas Gommern
GmbH für das Aufsuchen von Kohlenwasserstoffen, die jedoch lt.
Auskunft vom 15.03.99 keine Anlagen besitzt.

Planungsziele der Gemeinde

Die Planungsziele der Gemeinde Wurden bei der Voranfrage im N0-
vernber 1995 nach den Zielen der Raumordnung und Landespla~
nung fixiert.

Das Planungsziel der Gemeinde wurde nach anfänglich extrem ho-
her Zielstellung an die Planungsvorstellung cler Regional- und Lan-
desplanung angepasst.

So wurde von den ursprünglichen Planungen im Rahmen der er-

sten Bearbeitung des Flächennutzungsplanes in den Jahren
1992/93 bereits in der Parkstraße Reduzierungen Vorgenornmen
und die Fläche nördlich der Bunitzstraße ( 13,7 ha ) in Richtung
Roter Krug nach den Einsprüchen des Ministeriums für Umwelt,
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Naturschutz und Raumordnung ( Referat Planung Ost ] vollkom-
men aus der Planung herausgenommen.
Die genehmigten Bebauungspläne für die Parkstraße und Demnit-
zer Straße sind bebaut und die Gebäude im Bereich der Eismiete
werden zur Zeit errichtet
Für weiteren Baubedarf stehen dann lediglich die Abrundungsflä-
chen am Pllaumenweg, nördlich der Bahn und die Luckenschlie-
ßungen zur Verfügung.
Die zielgerichteten Beratungen und Vorgaben von Seiten der Re-
gional« und Landesplanung führten zur Einschränkung auf das
eingestandene Maß der Erweiterung'im Rahmen des Ersatzbedarfs
und der Erweiterung.
lm Regionalplan der Planungsgemeinschaft Oderland - Spree vorn
September 1998 wurde auf dei Grundlage der Bevölkerung von
1995 und der beim Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
vorliegenden Ermittlung der Wohnflächen eine Wohnflächenbe«
darfsrechnung durchgeführt, die die Grundausstattung von 33
qm/EW [aalte Bundesländer), den Wohnfiächenabgang mit 9,75%
bis zum Jahr 2010 und die zugestandene Bevölkerungsentwick-
lung von 15°/u für die Gemeinde berücksichtigt.
Danach eıgibt sich im für Berkenbrück eine Siedlungsflächenvor«
sorge von 8,0 ha und eine Befürwortung von 11,0 ha.
Von diesen Flächen sind bereits 7,6 ha genehmigt.
Die Raumverträglichkeit der Siedlungsflächenvorsorge im Rahmen
der Flächennutzungsplanung wird von der Regionalen Planungs-
stelle mit der Stellungnahme vom 12.10.98 bestätigt.

Die Ziele sind in die Entwicklung des Amtes „Odervorland“ mit
Amtssitz in Briesen eingelagert. So ist für Berkenbrück ein Bevöl-
kerungszuwachs vorgesehen, der durch die neuen Baugebiete be«
reits zum Teil realisiert ist, Die Ausweisung weiterer Flächen nörd_
lich der Bahn und in zweiter Reihe an der Bahnhofstraße wurden
nicht akzeptiert und wurden u.a. bei der vorgezogenen Bürgerbe-
teiligung am 14.12.96 revidiert. Dafür wird zur Reduzierung der
Erschließungsbeiträge eine beidseitige Bebauung der Parkstraße
und des Pilaumenweges vorgesehen. Beide Forderungen sind in
den FNP Entwurf eingearbeitet.
Die Schaffung von Arbeitsplätzen auf der Gewerbeiläche ist weite-
res Planungsziel der Gemeinde.

Außerdem sind Planungsziele:
- der Erhalt der landwirtschaftlichen Produktion,
- der Erhalt der Landschaftsräume,

- die Entwicklung landschaftsbezogener Erholung mit angemesse«
ner touristischer Infrastruktur und

- die Sicherung der Funktion des Naturhaushalts Grundsätze der
Entwicklung in der Region.
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Speziell auf die Gemeinde bezogen, decken sich die Planungsab-sichten mit den Vorstellungen des Landkreises wie folgt:

Realisierung der Wohnungsbauten in den genehmigten Bauilä«chen.
Entwicklung des vorhandenen und überwiegend erschlossenenGewerbegebietes
Beibehaltung der traditionellen Erholungsfunktion durch die zahl-reichen Wochenendhäuser und die Jugendherberge irn OT RoterKrug.
Die Durchmischung von Wohngebieten mit Kleingärten und Wo«chenendhäusern ist neu zu ordnen.
Das Sondergebiet Erholung am Dehmsee wird erheblich reduziert.

Der Landschaftsplan für die Gemeide Berkenbrück wird vom Büro
BEST PLAN Planungsgesellschaft mbl-l Fürstenwalde bearbeitet.
Die daraus sich ergebenden Festsetzungen für den Flächennut-
zungsplan Werden in diesen eingearbeitet. Die Festsetzungen wur-
den auf der öffentlichen Gemeidevertretersitzung am 10.04.97 ein«
zeln zur Abstimmung gebracht.
Die bei der Trägerbeteiligung vorgebrachten Bedenken und Anre-
gungen wurden auf der öffentlichen Gemeindevertretersitzung am
1504.98 und nach der Auslegung am 27.01.99 abgewogen.
Zu der offenen Problematik der Nutzung der Flächen am Dehmsee
erfolgte am 25.4.98 eine nochmalige Abstimmung und damit weite_
re Reduzierung auf die bereits vorhandenen versiegelten Bauflä-
chen.

Lage im Raum

Naturräumliche Einbindung

Die Gemeinde Berkenbrück liegt irn Landkreis Oder - Spree, Land
Brandenburg, ca 4,0 km östlich von Fürstenwalde und grenzt an
die Gemarkungen Fürstenwalde im Westen, Neuendorf im Sande
und Steinhöfel im Norden, Demnitz, Alt Madlitz und Briesen im
Osten und Langewahl und Alt Golrn im Süden. Zur Gemeinde ge~
hören der Ortsteil Roter Krug uncl die Siedlungsflächen Annenhof,
Abendrothloos, Haasenlos (mit Wochenendsiedlung), die Försterei
an der Faulen Brücke und der Siedlungsbereich am Dehmsee.
Weitere Aussagen zur naturräurnlichen Einordnung sind in den
nachfolgenden Erläuterungen enthalten.
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Verkehrsräumliche Einbindung

Die Gemeinde Berkenbrück liegt an der Bahnstrecke Berlin -
Frankfurt/Oder. Die Transportbedingungen können durch den
Verladebahnhof als sehr gut eingeschätzt werden.

Der Hauptverkehr verläuft auf der L 38, die durch den Ortskern
verläuft und in Höhe des Bahnhofs plangleich die Strecke der
Deutschen Bahn AG kreuzt.
Der ÖPNV wird durch die Busverkehr Oder-Spree-Grnbl-l betrieben,
die auch den Schülertransport nach Briesen absichert. Damit be«
steht
mehrfache Verbindung zum Amt in Briesen und nach Fürstenwal-
de.

Zur Autobahnabfahrt am Dehmsee wurde 1990 eine 7,0 m breite
Asphaltstraße gebaut, die nach der Schließung der Auffahrt Dehrn-
see keine größere Bedeutung mehr besitzt. Über die A 1'2 ist die
polnische Grenze gleichermaßen gut wie der Berliner Ring zu errei-
chen. Die Abfahrt Dehmsee wird durch den Neubau der Umge_
hungsstraße für Fürstenwalde und durch eine neue Abfahrt west-
lich von Berkenbrück in Höhe des Wasserwerkes geschlossen. Die
Anbindung von Berkenbrück an die A 12 verschlechtert sich da-
durch nur unwesentlich.

lm Bereich des Dorfzentrums wurde 1991 die Dorfstraße befestigt
und damit eine entscheidende Verbesserung für den Verkehr und
die Dorfgestaltung erreicht.

Die Bunitzstraße ist befestigt. Sie verbindet Berkenbrück mit sei-
nem Ortsteil Roter Krug in 1,0 krn Entfernung.

Die Wilhelm-PieckStr. ( Demnitzer Straße) Wurde mit Fördermit-
teln ausgebaut und dient der Verkehrslenkung sowie der Erschlie-
ßungder angrenzenden Bereiche cler Wohnbebauung und Gewer-
beflächen`

Sicherlich trug auch die gute Entwässerbarkeit des Untergrundes
dazu bei, daß dem Straßenbau in Berkenbrück keine größere
Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Die Entfernung von Berkenbrück betragen:

- 4,0 km bis Fürstenwalde
- 3,0 km bis zum derzeitigen Autobahnanschluß der A 12

Abfahrt Dehmsee (später ebenfalls ca 3,0 km]
4,0 km bis Demnitz

- 9,0 km bis Briesen

_ 42,0 krn bis zum Berliner Ring
› 32,0 krn bis zur polnischen Grenze bei Frankfurt / Oder
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Die Verkehrsstrecke der Deutschen Bahn AG Fürstenwalde -
Frankfurt/Oder verläuft durch den Ort und sichert über den
Bahnhof Berkenbrück die Verbindung nach Fürstenwalde und
Frankfurt/l Oder`

Der Oder - Spree - Kanal ( Bundeswasserstraße ], der die Gemein-
de im Süden anschneidet und 5,0 krn durch die Gemarkung ver-
läuft, könnte bei Weiterer Gewerbeansiedlung evtl. Bedeutung er-
halten.

Durch die Gemeinde Verläuft der Radfernwanderweg Tour Bran-
denburg, der von Fürstenwalde über Berkenbrück, OT Roter Krug,
Dehrnsee in Richtung Kersdorfer Schleuse - Müllrose führt.

Natürliche Gegebenheiten

Geologie, Lagerstätten, Oberflächenfoı'men

Die natürliche Gestaltung erfolgte in der Weichsel _ Eiszeit mit
dern Brandenburger Stadium.
Vor etwa l Mill. Jahren begrub dieses Gebiet eine etwa 2.000 In
dicke Eisschicht, die in wechselvollen Abschrnelzungs- und Wie-
dervereisungsprozessen vor etwa 10.000 Jahren die derzeitige
Geländegestaltung hinterließ.

10000 Jahre alt sind auch die Nachweise über die Ansiedlung von
Menschen nach dem Rückgang der lnlandvereisung.

Die Gemarkung gehört zum Einzugsbereich der Spree und damit
zur Schmelzwasserrinne des Warschau - Berliner Urstrorntales.
Aus nördlicher Richtung bindet eine Schmelzwasserrinne an7 die
durch ihre kiesigen Bestandteile einen besonders ergiebigen
Grundwasserstrorn heranführt, der durch die ö Brunnen des Was«
serwerkes Fürstenwalde gefaßt werden.

Die Gemarkung wird westlich durch das Heinersdorfer Fließ be-
grenzt.
Die hydrogeologischen Bedingungen, die durch den unbedeckten
Grundwasserleiter gekennzeichnet sind, erfordern besondere Be-
achtung bei den weiteren Planungsleistungen.

Die Geländeordinaten liegen Zwischen 39,00 rn üNN am Spreeufer
und 43,00 m ü NN nördlich der Bahn.

lm Gebiet des Glieningmoor wurde Torf abgestochen. Dieses Gebiet
mit 148 ha liegt. östlich der Gemeinde und steht unter Natur-
schutz.
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Gemäß Regionalplan ist für das vorhandene Kies« und Sandvor-

kommen nördlich der Bahn ein Raumordnungsverfahren für den

Abbau auf Teilflachen eingeordnet. Die Abbaufläche wird nach-

richtlich übernommen. Der Abbau ist jedoch unwahrscheinlich da

er u.a. im Einzugsbereich der Brunnengalerie liegt.

Klima

Das Gebiet gehört klimatisch der Übergangszone zwischen dem

westlichen und nordwestlichen mehr atlantisch beeinflußten und

dem östlich, mehr kontinental beeinflußten Klimabereich Mitteleu-

ropas an.
Mit mittleren Julitemperaturen zwischen 17 ,5 und 18,5 Grad

gehört der ehemalige Bezirk Frankfurt zu den wärmsten Gebieten

der östlichen 5 Länder, Die Januartemperaturen liegen im Mittel

zwischen - 1,0 bis - 1,5 Grad. Die Jahresmitteltemperatur liegt

zwischen 7,5 und 8,5 ° C.

Gewässer

Zur Gemarkung der Gemeinde Berkenbrück gehört der Dehmsee,

mit einer Fläche von 118,4 ha und der lnsel Fischwerder.

Die Insel -ca 3,5 ha- ist Landschaftsschutzgebiet

Der Oder -Spree - Kanal ( Bundeswasserstraße] mit dem Altarm

der Spree direkt an der Gemeindebebauung als schiffbare Verbin-

dung zwischen Berlin und der Oder sind weitere Wasserflächen in

der Gemarkung.

Teilverlandungsflächen der Spreeniederung ergänzen die wertvollen

Landschaftsbestandteile südlich der Gemeinde und des Dehmsees.

Böden

Auf den weit verbreiteten Talsandilächen sind überwiegend Kie-

fernforsten angebaut worden. Eine intensive Landwirtschaft ist

bei Bodenwertzahlen um 20 nicht gegeben.

Bei entsprechender Mittelbereitstellung können die Ziele zur

teilweisen Neugestaltung der landschaftlichen Räume realisiert

werden. Die Planung kann soweit reichen, daß erfolgte Meliorati-

onsmaßnahmen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zu-

standes wieder beseitigt werden. Da die Meliorationsmaßnahmen

oftmals der Umwandlung von Feuchtgebieten in Weide oder so-

gar Acker dienten, könnte dadurch eine Rückgewinnung Von

Feuchtgebieten vorgenommen werden. Dabei sind jedoch Zwi-

schenzeitlich vorgenommene Baumaßnahmen ( Keller) zu beach-

ten. So hatte Berkenbrück vor den Meliorationsmaßnahmen am

Heinersdorfer Fließ mit Kellerwasserschäden Probleme.

Für die Gewerbeflächen, die auf Flachen der Holznutzung entste-

hen, sollten bisher Ausgleichsilächen gleicher Größe im Gebiet der

bisherigen Ackernutzung bereitgestellt werden. Diese Zielstellung

ist jedoch zur Beibehaltung der geringen Ackerflächen in der Ge-

meinde nicht erreichbar. Eine Lösung dieses Problems im Rahmen

der Planungen irn gesamten Amtsbereiches ist denkbar.
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Flora und Fauna

Berkenbri'ıek wird durch ausgedehnte Wälder, die Spreeniederung
mit seinen Feuchtwiesen und Auenwäldern und den Dehrnsee ge-
prägt. Die Waldiläche macht einen Anteil von 65 % der Gemar-
kungslläche aus. Hier sind Nutzungsänderungen auf weite Sicht
für eine Strukturveränderung der Monokultur (Kiefernforsten) an-
zustreben.
Die Erfassung der Flora und Fauna sind mit Bestandteil des Land«
schaftsplanes.

Siedlungs- und Ortsstruktur

Geschichtliche: Rückblick

Zur Siedlungsgeschichte gibt es Funde, die auf eine Besiedlung in
der Mittelsteinzeit un'i etwa 8000 - 3000 v.u.Z. hinweisen. Zahlrei-
che Funde auf dem Eichwerder im Dehnısee, am Roten Krug und
am Nordufer des Dehmsees zeugen von der Besiedlung dieser Regi-
on.

Beim Bau der Autobahn wurde ein Burgunderdorf mit 15 Häusern
ausgegraben.

Die erste Erwähnung über Berkenbrück existiert von 1285, so daß
dies als Gründungsjahr angesehen wird. Die Erstbezeiehnung war
"Birkenbrücke" als Kennzeichnung des Siedlungsortes.

Über Jahrhunderte galt Berkenbrück als Fischerdorf, deren Be-
wohner durch den Fischreichturn in der Spree und im Dehrnsee
Grundlage für die Ernährung der Bevölkerung fanden. Die Spree
war Lebensader und Transportverbindung.

Das ursprüngliche Dorf befand sieh irn Bereieh der Dorfstraße in
Ovaler Forrn urn die Dorfkirche, die 1620 errichtet und. nach
Brandzerstötung 1728 wieder aufgebaut wurde.
Hier steht auch die 120 jährige Friedenseiche

Neben der direkten Beziehung zum Schiffsverkehr auf dem Oder -
Spree - Kanal ( Roter Krug), für den 1927 der Durchstich der Spree
unter Beibehaltung des Altarrnes gebaggert wurde, ist die Ent-
wicklung irn direkten Zusammenhang mit dem industriellen Auf-
schwung der Stadt Fürstenwalde Zu sehen
Diese Entwieklung ergab sich durch die Fertigstellung der Eisen-
bahnlinie von Berlin nach Frankfurt 1842 und die Fertigstellung
des Oden Spree- Kanals 1891. Dadurch konnten sich ab 1872 in
Fürstenwalde größere Industriebetriebe ansiedeln.
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1m Ortsteil Roter Krug, der mit dem Bau eines Kruges 1738 und
Wohnbauten von 1906 bis 1912 entstand, befinden sich 15 Häuser
mit 55 Einwohner und ebenfalls ca 8 Bungalows.
Hier ist auch ein Wahrzeichen, das Windrad aus dem Anfang der
dreißiger Jahre, erhalten, das als denkmalverdächtig geführt wird,
jedoch dringend erneuert werden muß.

Am Steinhöfier Weg nördlich der Bahn sind nochmals 6 Häuser als
Bauernhäuser entstanden

Das ehemalige Erholungsobjekt des MfS am Dehrnsee wurde für
Wohnnutzung umgeåndert. Hier wohnen zur Zeit 12 Familien mit
38 Bewohnern.

Vor 1945 hatte Berkenbrück 3 Großbauern rnit je ca 50 ha Acker-
fläche. 1945 erfolgte über die Bodenreform die Umverteilung, wobei
Ackerflächen von ca 7,0 ha vergeben wurden.

Ab 1958 erfolgte der Druck zur Umbildung in LPG, die dann 1960
gegründet wurde. Das Ackerland hat jedoch keinen fruchtbaren
Boden,

Welche Bedeutung Berkenbrück als Erholungsort hatte, geht aus
der Tatsache hervor, daß vor dem Krieg 4 größere Gast- und Lo-
gierhäuser irn Dorf und l am Dehmsee bestanden. Außerdem war
reger Ausllugsverkehr mit Dampfschiffen vorhanden.

Hauptgewerbe war die Holzverarbeitung in einem Sägewerk.
Dazu kamen zahlreiche Handwerks-, Dienstleistungs- und Han-
delsbetriebe.

So waren vor 1945 5 Gastwirte, 2 Bäcker, 3 Kolonialwarenhand-
ler,

2 Schneidereien, 1 Fotograf, 1 Fleischer, 1 Tischler, l Schuster, 1

Fumpenbauer, 1 E1ektromeister,1 Maler,1 Frisör, 1 Fahrradschlos-
ser,1 Pantoffelmacher, 1 Kohlenhändler und 1 Gärtnerei ansässig.

Nach 1945 reduzierte sich das Handwerk erheblich, so daß nur

noch wenige bestanden. Neben dem Holzhandel waren es noch
3 Tischlereien, 1 Pumpenbauer, 1 Elektrofirrna„ 1 Weber, 1 Pin-

selrnacher, 1 Fleischerei und als Handelseinrichtungen 2 Lebens-

rnittelgeschäfte und 1 Wirtschaftswarengeschäft.

1843 hatte Berkenbrück 300 Einwohner, nach dem Bau der Eisen-

bahn 1842 waren es 1867 396 Einwohnern.
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Als Denkmale werden folgende Einrichtungen geführt;
Von kulturhistorischer Bedeutung ist der Aufenthalt von Hans
Fallada vom November 1932 bis April 1933 in Berkenbrück. ln der
Jugendherberge im OT Roter Krug befindet sich die Gedenkstätte
zu diesem Dichter.
Die Dorfkirche und diese Gedenkstätte sind Denkmalsobjekte, das
Windrad im OT Roter Krug wird als denkmalverdächtig genannt.
Die Bodendenkrnale werden irn Flächennutzungsplan dargestellt
und wurden nach den letzten Angaben des Denkmalschutzes er-
gänzt.

Gegenwärtige Situation

ln Berkenbrück sind zur Zeit 230 Häuser mit 396 Haushalten und
921 Einwohner( 31.12.96). Außerdem sind 244 Bungalows vorhan-
den und weitere im Bau oder vorgesehen.

Derzeitig ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, jedoch ist die Be-
schäftigungssituation äußerst unbefriedigend, da durch die Flä-
chenstillegung in der Landwirtschaft und Betriebsstillegungen in
Fürstenwalde (ca 35 000 EW ] eine Arbeitslosenquote von über
20 0/0 erreicht ist. Dies war mit ein Grund für die beschleunigte
Bauleitplanung in der Gemeinde, die zur Genehmigung von 3 Be-
bauungsplänen führte.

Neben der Kirche gibt es in Berkenbrück eine Schule, die irn Jahre
1912 fertiggestellt wurde, zur Zeit jedoch nicht in seiner Funktion
genutzt wird, da die Kinder nach Briesen in die Gesamtschule ge-
hen.

Bevölkerungsentwicklung

Natürliche Bevölkerungsentwicklung

Die Entwicklung der Bevölkerung kann als positiv angesehen wer-
den. Durch die Ausweisung Von preiswerten Baufiächen gelang es
der Gemeinde ihre Einwohnerzahl zu erhöhen. Besonders wichtig
ist dabei die Verjüngung durch den Zuzug junger Familien mit
Kinder.

Wanderungen

Die Wanderungsbewegungen sind so, daß aus den größeren Städ-
ten Fürstenwalde, Frankfurt und Eisenhüttenstadt Bestrebungen
zum Ansiedeln sind. Hier ist die günstige verkehrstechnische An-
bindung durch Straße und Schiene ausschlaggebend.
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Altersstruktur

Der Ort hat zur Zeit (31.12.96) folgende Altersstruktur;

A`*errnannlich weiblich
Gesamt

i 172_________ši_______________i§5________

lÖ - 60 23l 198
429

61 - 65 89 llO 199

> f ” 58 82 140

450_____lvl________________<5šl_________

vFer 31.12.1998 hat Berláenbri'ıcl<A 944 Einwohner und verzeichnet

damit den eingeschätzten Aufwärtstrend

Zukünftige Bevölkerungsentw
icklung

Die Bevölkerungsentw
icklung in Berkenbri'ıck wird aufgrund der

Lage zum Mittelzentrum Fürstenwalde äußerst günstig einge-

schätzt.

Bei Realisierung der Ziele ist Berkenbrück in der Lage, aus den

Ansiedlungen eine positive Entwicklung zu nehmen und den Aus-

wanderungstrend
der jungen Generation durch die Schaffung neu-

er Arbeitsplätze durch den Bau der Wohnungen und die Ansied-

lung von Gewerbe zu stoppen. Bei zugebilligter Steigerung um 15

0/0 kann eine Einwohnerzahl von 1.000 durchaus erreicht Werden.

Mit der Erarbeitung des Flächennutzungsp
lanes gibt sich die Ge-

meinde Berkenbrück die städtebauliche Entwicklung und land-

schaitsgestalter
ischen Ziele für die nächsten Jahre - unter der

Voraussetzung seiner Planungshoheit-
vor. Sie kann damit alle

Spekulationen und Ansinnen für eine Bebauung außerhalb der

Bauilächen zuruckweisen.

Die landwirtschaftli
che Nutzung sollte 'weitergeführt werden.

Das betrifft besonders die Grünlandkulture
n, die zur Erhaltung

wichtiger Lebensr
äume erforderlich sind.

Die Weiterentwicklun
g des Erholungsortes ist damit gegeben und

kann durch Maßnahm
en zur Infrastruktur verbessert werdenA
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Die Gemeinde befindet sich mit der Spreeniederung im Naherho-

lungsgebiet Fürstenwalde. In die überregionale Konzeption der

Rad\-vegevcrbindung [ Radweg Tour randenburg) zwischen Bcrlin

und Eisenhüttenstadt sowie Hauptwasserwanderweg Berlin -

Beeskow eingebunden, bietet sich für Berkenbrück -u.a. mit der

Fallada Gedenkstätte und den geplanten touristischen Einrichtun-

gen am Dehmsee - die Möglichkeit, eine dem Landschaftsbild und

der begrenzten Belastbarkeit angepaßte Entwicklung des Fremden-

verkehrs zu planen.

In der Festlegungskarte Fremdenverkehr und Erholung des Regio-

nalplanes vom September 1998 ist der Bereich um das „Jugendgä-

stehaus“ irn OT Roter Krug rnit der Fallada Gedenkstätte als Frei-

zeitanlage ausgewiesen, die gegebenenfalls zu entwickeln ist,

Eine weitere Zielstellung besteht darin, das Prädikat „ Luftkurort“

zu erwerben.

Grundzüge der Flächennutzung

Wohnbauflächen

Als Wohnbaullächen (rot) wurden genehmigt:

l.;8 ha Wohnbaullächen an der Parkstraße [34 WE Eichenhain)

2,3 ha Wohnbauflächen an der Demnitzer Straße ( 17 WE)

2,5 ha Wohnbauflächen am Steinhöfier Weg [ 32 WE Eismiete]

Eine abgewogene, dem Gesamtstandort entsprechende Bereitstel-

lung von Wohn- und Gewerbeflächen entspricht in jeder Hinsicht

den Interessen der Bürger der Gemeinde, des Amtes und des

Landkreises. Die Nähe zur Stadt Fürstenwalde bringt zusätzlichen

Siedlungsdruck, dern die Gemeinde im zulässigen Rahmen jedoch

unter Beachtung der Vorgaben der Regional« und Landesplanung

entsprechen möchte.

Die neuen Wohnbauflächen an der Parkstraße mit 1,8 ha brachten

für 90 Einwohnern neue Wohnmöglichkeiten, 2,8 ha an der Dem-

nitzer Straße (Wilhelm-Pieck-Str ) für 60 Einwohner, der „Eismiete“

lOO EW und bei einer Verdichtung im Ort mit 60 Einfamilienhäu-

sern können nochmals für ca. 180 Einwohner Wohnraum ge-

schaffen werden.

Innerhalb der Bebauung muß an die Möglichkeiten der Betreuung

älterer Bürger und deren menschenwürdíge Unterbringung ge-

nauso gedacht werden wie an Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens, der Kinderbetreuung u.a. öffentlicher Einrichtungen.

In Berkenbrück sind die neuen Wohnbauflächen als vorhandene

Planung dargestellt, da sie überwiegend schon bebaut sind
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Gemischte Bauflächen

Als gemischte Bautlàchen (braun) wurden genehmigt:
0,3 ha an der Demnitzer Straße (3 WE) und
0,7 ha in Angrenzung an die Gewerbeflächen ( ca 6 WE)

Die Gemeinde hatte vom Standort her (Nähe zu Fürstenwalde] undvon den natürlichen Gegebenheiten ( kein fruchtbares Ackerland )nie einen ausgeprägten dörilichen Charakter. Die Flächenauswei«sung erfolgt darum für den vorhandenen Bestand als gemischteBauflächen.
Gemischte Bauflächen befinden sich irn gesamten Bereich der Ge-meinde einschließlich der zugehörigen Siedlung Roter Krug. Durchdie Verdichtung können noch im Ort ca. 60 Einzelflächen für Ei-genheime und der Nutzung als gemischte Bauilächen zugeordneteEinrichtungen geschaffen Werden, die jedoch nur zum Teil zurVerfügung stehen, da diese Flächen teilweise unklare Eigentumsverhältnisse aufweisen, oder als Vorbehaltsflächen der Besitzerdienen.

Ein Ortskern ist zum geringen Teil um die Kirche ausgeprägt.
Hier sind über Ortsgestaltungsmaßnahmen die ursprünglich vor-handenen Anlagen wieder herzustellen und in die Ortsfunktioneinzubeziehen. Die Nutzung der Grundstücke ist so, daß eine Zu-ordnung als gemischte Baufläche erfolgt.

Bei der Ansiedlung von Handwerksbetrieben Lind der Errichtungvon Wohnbauten ist eine sinnvolle Einordnung in den Bebau-ungsplänen vorzunehmen. Der Bestand der vorhandenen Gewer-
bebetriebe ist bei den nachfolgenden Planungen zu beachten und
zu sichern. Die Forderungen auf Erhalt werden u.a. in der Stel-lungnahme der Handwerkskammer (TÖB 14) vom 19.03.99 fixiertund von der Gemeinde bei Einhaltung der bestehenden Vorschrif-
ten für den Betrieb der Anlagen unterstützt.

Neue gemischte Baufla'chen werden in Einschränkung der Anfrage
nach den Zielen der Raumordnung und Landesplanung als Lük-
kenschließung oder Bebauung vorhandener einseitig angebauter
Straßen vorgesehen, urn die notwendigen Erschiießungsiasten ge-
ring zu halten.
Dies betrifft u.a. den Bereich der Bahnhofstraße in Höhe der vor-
handenen Gewerbeiläche des Holzhandels in Anbindung an die
Bebauung am Bahnhof (Gaststätte), die Parkstraße auf der Ost-
seite nördlich der Siedlung „Am Eichenhain“ und den südlichen
Bereich des Pflaumenweges und wird mit 3,2 ha ermittelt.

Die Möglichkeiten der Bebauung wurden durch Ortsbegehung am
07.09.06 und vorgezogene Bürgerbeteiligung am 14.12.96 geprüft
und in den Niederschriften erfaßt.
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Gewerbliche Bauflächen

Nach der grundsätzlichen Klärung über die Flächennutzung in öf«
fentlichen Gemeindevertretersitzungen und Beratungen mit dem
Gemeinderat, wurden folgende Flächen für eine Nutzungsänderung
ausgewiesen und genehmigt:
13,3 ha gewerbliche Baullächen [GE] östlich der Gemeinde Ber-

kenbrück entlang der Forststraße.

Weitere 2,5 ha Gewerbefläche sind im Ort am Bahnhof (Holzhan-

del] vorhanden.

Die günstige Verkehrslage zur Autobahn bietet auch nach der

Neuanlage der Abfahrt westlich von Berkenbrück ideale Möglich-

keiten der Verkehrserschließung. Hier ergeben sich nicht nur für

den Massentransport sondern auch für die Anfahrt von und zur

Arbeitsstelle sehr gute Voraussetzungen.

Die Bereitstellung von Ausgleichsflächen gemäß der Festsetzung

im genehmigten B - Plan „Gewerbegebiet“ stößt auf Schwierigkei-

ten. So fordert das Amt für Forstwirtschaft den Flächenausgleich

für die Inanspruchnahme durch die Bereitstellung einer Auffor«

stungsfläche. Die Einordnung einer solchen Fläche ( 12,0 ha] ist

jedoch nur in Abstimmung mit der Landwirtschaft möglich, die ei-

ne Umwandlung ( Anteil der Ackerflächen in der Gemarkung 16 %]

ablehnt bzw. nur im gegenseitigen Einvernehmen zuläßt. Für den

Ausgleich wurden durch das Amt Briesen mit der Forstwirtschaft

Vereinbarungen zur Bereitstellung von Aufforstungsflächen in der

Gemarkung Lietzen getroffen.

Sondergebiete

Zur weiteren Nutzung der Flächen des ehemaligen MfS Geländes

am Dehmsee gibt es Abstimmungen mit dem Dezernat für Umwelt-

und Naturschutz, die Grundlage der Planung sind.

Aus der vorhandenen Nutzung werden Veränderungen vorge-

nommen, die große Flächen am Dehmsee wieder der Allgemeinheit

zugänglich machen und eine Eingrenzung der dort vor der Wende

vorgenommenen Bebauung ergibt. So werden aus den 35,0 ha

ehemaligen Sperrflåchen lediglich 4,9 ha weiterhin für Sondernut-

zung (SO Tourismus ) geplant. Davon sind nochmals 1,0 ha vor-

handene Wohngebäude ( 38 WE ) in Nutzung, die Bestandsschutz

haben und erst 1997 an die zentrale Trinkwasserver- und Abwas-

serentsorgung angeschlossen wurden.

Das Sondergebiet Tourismus am Dehmsee südlich der Autobahn A

12 mit der Zufahrt von der Gemeinde Berkenbrück und an der

Trasse des Fernradwanderweges -Tour Brandenburg - dient der

touristischen Erschließung des geplanten Naturschutzgebietes

Dehmsee und des Landschaftsschutzgebiet „Spreeaue Fürstenwal-

de - Drahendorf- Beeskow“.
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Der Eingangsbereich zu diesen sensiblen Gebieten soll durch ent-sprechende Einrichtungen für Aufenthalt, Betreuung ( Sanitärein-richtung ) und Information fmiert werden. Diese Einrichtungensollen die Größenordnung von Kleingewerbebetrieben ( in derSumme ca 20 Plätze für Übernachtung und Betreuung ) nichtüberschreiten.
An der touristischen Erschließung ist die Naturschutzgruppe derGemeinde aktiv tätig.
Die ursprünglich vorgesehene Weitemutzung des Einzelstandortes süd-lich des Dehmsees wurde aufgrund der Einsprüche ( TÖB 34Forstwirschaftsbetrieb Müncheberg) in der Abwägung am 27.01.99
aufgegeben.
Weitere Einschränkungen der geplanten Nutzung am DehmseeWerden von der Gemeinde lt. Abwägung zum TöB 17 LandkreisOder- Spree, Untere Naturschutzbehörde, TÖB 16 Landesbüro deranerkannten Naturschutzverbände und TÖB 34 Amt für Forstwirt-schaft Müncheberg durch die Gemeindevertretung am 27.01.99
und 28.04.99 abgelehnt.

Durch die Umwandlung der Flächen an der Bahn ( in der Ortslage ]
von Sondernutzung Wochenendhaussiedlung in Dauerkleingärten
ergibt sich keine Flächenvergrößerung der Sonderbaugebiete.

Die Ansiedlung von Wochenendhäusem in der Gemeinde erfolgte
auf größeren Flächen. Diese Situation entstand durch die unver-
antwortliche Planung des gesamten Gebietes als Bergbaugebiet für
den Kohleabbau.
Von diesen Gebieten wurden 3,9 ha gemäß der Abwägung nach der
l. Auslegung ( TöB 47 Regionalverband der Gartenfreunde e.V.] als
Dauernutzung Kleingartenanlage ( „ Zur Kornblume“) eingeordnet.
Da sich dieses Gebiet in der geplanten Schutzzone II der Brunnen
für das Wasserwerk Fürstenwalde befindet, wird hier derzeitig noch
keine Planung zur Umwandlung in Wohnbauflächen vorgenom-
men. Die Eigentümer der Wochenendhäuser müssen sich mit an
den Erschließungskosten beteiligen. Eine weitere Umwandlung
gemischter Bauflächc an der Parkstraße als Dauerkleingartenanla-
ge ( "föB 47 qurde in der Abwägung am 28.04.99 von der Gemein-
de abgelehnt.

In den Planungsunterlagen Werden 1,6 ha als Sondergebiete (SO)
für Erholung im Bereich der Wochenendhaussiedlungen l „ Am
Waldweg eV.“ ] an der Bunitzstraße im Ort und 0,9 ha als Son-
dergebiet (SO) für Erholung bei Haasenloos als Wochenendhaus-
gebiet „Am Wassergraben“) ausgewiesen, das durch Umsiedlung
aus den Flächen an der Demnitzer Straße entstand. Für den
Standort an der Demnitzer Straße Wurde zwischenzeitlich ein Be-
bauungsplan zur Wohnbebauung aufgestellt und genehmigt.
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im OT Roter Krug kann eine Umnutzung in gemischte Bauflächen
erfolgen. Dies ist bei den Flächen südlich der Bahnlinie in der
Schutzzone der Brunnengalerie und der Wochenendhaussiedlung
an der Bunitzstraße nicht möglich. Diese bleiben in ihrer derzeiti-
gen Nutzung unter Bestandsschutz erhalten. Die Beibehaltung ge-
mischter Bauflàchen für den OT Roter Krug wurde trotz Bedenken
(ler Unteren Naturschutzbehörde [ TÖB 17) in den Abwagungen am
27.01.99 und 28.04.99 beschlossenV
Ziel Weiterer Bemühungen sollte es sein, die Bereiche in der Orts-
lage auf Grund der einheitlichen Gestaltung und des notwendigen
Erschließungsaufwandes nach und nach in Wohngebiete umzu-
wandeln.

Für einige Standorte der geplanten Wohnbebauung ist gemäß
Waldgesetz ein Umwandlungsantrag erforderlich.

Flächen für den Gemeinbedarf

Die Schule in Berkenbrück wurde geschlossen Lind nach Briesen
verlagert. Ein Kindergarten für ca 20 Kinder befindet sich in der
Bunitzstraße.

Das Feuerwehrgehäude wurde neu urn- und ausgebaut. Es befin-
det sich in der Bahnhofstraße auf dem Schulgelände. Die Außen-
stelle der Sparkasse ist geschlossen und die Poststelle ist im Korn-
plex Gaststätte/Frisör/Minimarkt untergebracht. In der Fürsten-
Walder Straße ist ein Wohnhaus Zur Unterbringung Behinderter
ausgebaut worden, die zur Zeit in die Parkstraße umziehen.

Die zuvor genannte Kirche befindet sich im alten Dorfgebiet, der
Friedhof nördlich der Fürstenwalder Straße.
Der Sportplatz in Richtung Roter Krug wurde mit Wochenendhäu-
sern bebaut. Der Freizeitbetrieb vollzieht sich überwiegend am
Spreeufer, wo neben einer Badeanstalt gastronomische und kultu-
relle Einrichtungen geschaffen Wurden.

Für sportliche Einrichtungen wurden neue Einrichtungen an der

Spree erstellt. Der neue Fußballplatz wurde 1997 eingeweiht.
l-iier sind auch Einrichtungen für Freiluftveranstaltungen, Bade-
und Bootsliegeplätze.
lin Rahmen des Projektes „Wasserwandern und Tourismus auf der
Spree“ wurde der Rastplatz „Jugendgästehaus in Berkenbrück“
eingerichtet.
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Flächen für Verkehr

Zur Verkehrserschließung ist neben der Fertigstellung der Gewer-
bestraße in der Gewerbefläche die Befestigung der Straßen erfor-
derlich, die bisher unbefestigt sind.
Die Länge kann mit 3,0 km eingeschätzt werden. Hinzu kommen
8,0 km Feldwege als Ortsverbindung zu den Gemeinden Demnitz
(1,5 km als Asphaltstraße befestigt), Steinhöfel und Neuendorf im
Sande. Hier müssen die zukünftigen Mittel über eine Möglichkeit
der Befestigung entscheiden. Große Teile sind weiterhin als land-
wirtschaftliche und forstwirtschaftliche Wege in Nutzung.

Beim Bau der Verkehrsflächen ist auf eine Ableitung des Regen-
wassers aus dem Gebiet möglichst zu verzichten. Dies ist um so
eher möglich da in Berkenbrück überwiegend Sandboden ansteht.
Lediglich 1m Bereich der Schutzzonen I und ll ist eine Ableitung
von den Straßen zum Heinersdorfer Fließ vorzunehmen

Die notwendigen Straßenbefestigungen, die teilweise erst nach der
Verlegung der Entwässerungsleitungen errichtet werden können,
sind recht umfangreich.
ln den neuen Wohn- und Mischgebieten müssen neue Straßen
angelegt werden, deren Länge mit 3,5 km eingeschätzt wird.

Zur Ablösung des Bahnüberganges bei Bahnkilometer 52,5 ist ei-
ne Wegeverbindung zwischen diesem und den Übergang Stein-
höfler Weg nördlich der Bahn erforderlich ( TÖB 06 Brandenburgi-
sches Landesamt für Verkehr vom 05.10.98).

Für eine evtl. Bahnübeı'querung ( TöB 07 Brandenburgisches
Straßenbauamt vom 07.12.98 ] werden keine Verkehrsflächen aus-
gewiesen, da hierfür noch keine konkreten Angaben bestehen und
der Bereich in der Nähe des Bahnhofs ( Waldgebiet) liegt. Die ange-
botene Umnutzung von Bahnflèichen ( TÖB 09 Deutsche Bahn AG
vom 07.10.98 ) kann in den weiteren Planungsphasen geprüft wer-
den.

Die Verkehrsflächen an der Abfahrt Berkenbı-ück der A 12 wer-
den rückgebaut , da die Abfahrtl noch 1999 geschlossen wird [ TÖB
03 vom 24.03.99 ).

Von Seiten des Wasser- und Schiffahrtsamtes wird auf die Wahr-
nehmung der Hoheitsaufgaben für die Bundeswasseı-straße hin-
gewiesen [TÖB 27 vom 06.10.98 und 02.03.99 ). Die Nutzung die-
ser Anlagen und der zugehörigen Uferbereiche des Oder-Spree-
Kanals (Bundeswasserstraße) liegt in der Verwaltungshoheit der

Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes, Wasser- und
Schiffahrtsamt Berlin befindet. Die Mitnutzungen für Uferwege u.a.
können nur mit entsprechender Vereinbarung erfolgen.
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Flächen für Ver- und Entsorgung

Die Trinkwasserversorgung ist durch die Zubringerleitung
DN 200 von Fürstenwalde, die 1991/92 gebaut wurde, abgesichert.
Die endgültige Erschließung südlich und nördlich des Bahnhofs er-
folgte 1996/97 mit der Leitungsverlegung nach Demnitz.
Der OT Dehmsee wurde ebenfalls 1997 erschlossen, so daß nur der
OT Roter Krug und westliche Bereiche an der Fürstenwalder Straße
noch keine zentrale Trinkwasserversorgung haben.

Vom Wasserwerk der Stadt Fürstenwalde /Spree werden direkt in
der Ortslage 6 Stck Tiefbrunnen betrieben.
Durch UWM Pumpen wird das Rohwasser in das 2,5 km entfernte
Wasserwerk gefördert und dort aufbereitet. Für die Brunnenfas-
sung Berkenbrück gibt es mit Kreistagsbeschluß von 1983 bestä-
tigte Fassungs- und Schutzzonen. Die Erweiterung der Schutzzone
l, ll und lll wird im FNP` berücksichtigt. lm Bereich cler Schutzzone
lll gibt es Antragstellung für den Kies- und Sandabbau, der von der
Gemeinde abgelehnt wird und nach den Richtlinien des Deutschen
Vereins von Gas« und Wasserfachrnänner (DVGW) verboten ist.
Die Wassergewinnungsanlage ( 6 Brunnen ) ist im Flächennut-
zungsplan eingezeichnet. Die bisher bestätigten Schutzzonen wur-
den ebenfalls nachrichtlich übernommen.

Die Abwasserbeseitigung erfolgt für größere Bereiche bereits
durch Anbindung an Abwasserkanäle mit der Überleitung zur
Kläranlage Fürstenwalde. Der übrige Bereich wird zur Zeit noch
durch Fäkalienabfuhr rnit der Einbringung über eine Fäkalienan-

nahmestation am l-lauptpurnpwerk auf der Gewerbefläche entsorgt.
ln das Hauptpumpwerk wird ebenfalls das Abwasser von Briesen
und vom OT Dehmsee eingeleitet.

Für die Entsorgung der Siedlung am Dehmsee wurde 1997 der An-
schluß an die Abwasserdruckleitung von Briesen nach Berken-
brüek mit Unterstützung von Fördermitteln gesichert.
Der Rote Krug und evtl. die Fortführung bis zur Streitbergsiedlung
[ Gemarkung Langewahl ] sind in der Gesamtkonzeption der
Abwasserentsorgung enthalten. Die Realisierung dieser Leistungen

istjedoch noch nicht angezeigt.
Eine leitungsgebundene Entsorgung für den Bereich Haasenloos ist
zur Zeit nicht vorgesehen. Durch die Lage im Einzugsbereich der
Brunnen des Wasserwerkes Fürstenwalde { Brunnenschutzzone lll

) , die sich in einer Entfernung von 700 rn in Grundwasserfiieß-

richtung befinden, ist jedoch ein Anschluss an die zentrale Abwas-

serbeseitigung als perspektivische Maßnahme sinnvoll und nicht
auszuschließen.

Die Flächen für die Abwasserpumpwerke sind gering und müssen
nicht gesondert dargestellt Werden.
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Regenentwässeı-ungen sind nur im unbedingt erforderlichem
Umfang ( Bereich Schutzzone ll ) anzuordnen. Entsprechend der
Siedlungsstruktur sind die Regenwasser der Dachflächen in den
Hausgärten zu versickern.
Die Versiegelung der Oberfläche durch den Straßenneubau ist so
gering wie möglich zu halten, um den Wasserhaushalt des Bodens
durch die Ableitung des Regenwassers aus dem Gebiet nicht zu
stören.
Regenwasser sind vor der Einleitung in einen Vorfluter zu behan-
deln. Dies gilt für die Sandablagerung und für die Zwischenspei-
cherung, urn eine plötzliche Einleitung und damit erhöhte Bean-
spruchung zu vermeiden. Für die Ableitung des Regenwassers
bietet sich das Heinersdorfer Fließ an.
Mit Schichtenwasser muß in der Gemarkung im Bereich der Dem-
nitzer Straße gerechnet Werden; insbesondere bei nachlassender
Förderung der Brunnen und damit ansteigendem Grundwasser-
stand.

Die Flächen für die Aufbereitung von Regenwasser können in die
Grünilächen einbezogen Werden. Ein Flächenausweis kann erst
nach entsprechender Planungsarbeit erfolgen.

Abfallbeseitigung
Die Entsorgung liegt in der Pflicht des Landkreises Oder - Spree.
Die Kippe nördlich der Bahn Wurde geschlossen und abgesandet.
Die Abfuhr durch den Kommunalen Entsorgungsbetrieb Fürsten-
walde erfolgt zur Deponie in Alt Golrn [21 km1.

Energieversorgung

Zur Elektroversorgung gibt es gemäß Abstimmung mit der OSE AG
vom 13.7.90 keine Probleme. Zusätzliche Anschlüsse sind im
Rahmen des Konzessionsvertrages zu klären.

Gasversorgung

Die Energieversorgung Weser - Ems tritt als Versorgungsträger auf.
Der Anschluß erfolgte nach Unterzeichnung des Konzessionsver-
trages 1993/94, nachdem die Ferngasleitung 1992 nach Fürsten-
walde und Briesen verlegt Wurde. Die Hochdruckgasleitung verläuft
entlang der llO kV Leitung, so daß hier keine gesonderten An-
sprüche entstehen.
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Windenergienutzung
Die Nutzung alternativer Energiequellen ( Windenergie ) ist in der
Gemarkung Berkenbrück nicht gegeben, da ein nutzbares Wind-
potential durch den hohen Waldanteil ( 6 0,41) und die fehlende
Kuppierung des Geländes nicht vorhanden ist.
lm Regionalplan vom September 98 [Erläuterungskarte Windnut-
Zung] erfolgt keine Ausweisung von Flächen, die für eine raumbe«
deutsame Windkraftnutzung ( ab 4 Windkraftanlagen ) geeignet
sind.

Von Seiten der unteren Naturschutzbehörde ergibt sich aufgrund
der Ausweisung von Vogelschongebieten im nahen Umfeld ( Dehm-
see l eine ablehnende Einstellung.
Die Beantragung von Einzelstandorten bleibt von dieser Grund-
satzentscheidung unberührt und die Errichtung entscheidet sich
im Rahmen einer Einzelfallprüfung.

Telekom

Die nachrichtentechnische Versorgung ist durch eine Umsetzer-
station und Verkabelung abgesichert.

Grünflächen

Die Bereitstellung von Grünflächen ist entlang der Spree ausrei-
chend gegeben. Östlich der Gemeinde sind große Waldgebiete, die
einschließlich der offenen Niederungsgebiete ausreichende Mög-
lichkeiten zur Erholung bieten.
Hier sind in der Zukunft sicherlich landschaftspflegerische Maß-
nahmen zum Erhalt offener Flächen erforderlich, da diese anson-
sten durch Wildwuchs verloren gehen.
Umfangreiche Bemühungen gibt es hierfür bereits durch die Orts-
gruppe des Naturschutzbundes.

Weiterhin sind die Sportilächen an der Spree, die Badewiesen mit
den kulturellen und gastronomischen Einrichtungen und der
Friedhof als Grünflächen ausgewiesen. Der Bereich entlang des
OderlSpree~Kanals ( Bundeswasserstraße ) im OT Roter Krug wird
ebenfalls als Grünfläche und als Flächen für den Schutz vor
Hochwasser (Uferstreifen) ausgewiesen.

Flächen für Landwirtschaft und Wald

Landwirtschaftsfläche

Die Bodenwertzahlen der 145 ha Ackerilächen liegen bei 20. Sie
befinden sich nördlich der Bahn.

Bei den 98,6 ha Grünlandiläche wird sich eine Veränderung durch

Bewuchs ergeben, wenn keine Pflege erfolgt. Die Flächen für Gar-

tenland sind mit 29,0 ha ausgewiesenA Von den landwirtschaftli-

chen Brachllächen mit 40,4 ha wird sich ein großer Teil durch die
feuchten Standorte in den nächsten Jahren in natürlicher Ent_
wicklung in Waldilächen umwandeln.
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Für die landwirtschaftliche Produktion konnte ein Wiedereinrichter
angesiedelt Werden. Ein Reiterhof mit großräumiger natürlicher
Umgebung wirbt für ein aus der Landwirtschaft entstandenes Ge-
werbe.
Bei den Ackerflächen soll für den Ausgleich der Gewerbeflächen ei-
ne Aufforstung von 12,0 ha erfolgen. Deren Einordnung ist bisher
nicht gelungen.
Unter Außenbereich ist der Bereich außerhalb des räumlichen
Geltungsbereiches der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ein-
zuordnen. Entsprechend der Lage werden hier die Gehöfte Annen-
hof, Haasenloos, Abendrothloos und die Ansiedlung in Richtung
Steinhöfel eingeordnet.
Die Ausweisung landwirtschaftlicher Nutzilächen als Flächen zum
Erhalt und zur Pflege von Natur und Landschaft bleibt in Abwä-
gung der Einwände am 27.01.99 (TÖB 33 Amt für Flurneuordnung
vom 20.10.98) erhalten, da diese Maßnahmen dem Erhalt der
Kulturlandschaft dienen und nur in Abstimmung mit dem Nutzer
und Eigentümer durchgeführt werden können. Eine weitere Redu-
zierung von landwirtschaftlicher Fläche wird unter Hinweis auf den
hohen Waldanteil in der Gemarkung von der Gemeinde abgelehnt
(Abwägung TöB 01 Amt für Forstwirtschaft vom 28.04.99),

Forstflächen

In der Gemarkung Berkenbrück sind etwa 1.163 ha mit Waldflä-
chen bedeckt. Der überwiegende Teil besteht dabei aus Kiefernfor-
sten4 Damit sind 65 % der Gemarkungsfläche als Wald vorhanden.
Ein Teil der Fläche gehört der Stadt Fürstenwalde, davon ca 50 %
der Waldfläche, die als Gewerbefläche genehmigt wurden.
Die 12,0 ha Waldfläche für die Gewerbefläche sollen durch Auffor-
stung wiedergewonnen werden. Da diese Flächen in der Gemar-
kung Berkenbrück nicht zur Verfügung stehen, erfolgt eine Aus-

gleich im Amtsbereich durch die Ausweisung einer Aufforstungs-
fläche in der Gemeinde Lietzen.

Mit diesem großen Waldbestand bieten sich hervorragende Bedin-
gungen für die Naherholung und die touristische Weiterentwick-
lung der gesamten Region, deren Bestand vor 1990 mit der Erklä-
rung zum Bergbauschutzgebiet für den Abbau von Braunkohle im

Tagebau aufs höchste gefährdet war.

Wasserflächen

Zu den Wasserflächen gehört der Dehmsee mit 118,4 ha und die
Inseln Eich- und Fischwerder. Hinzu kommen 27,4 ha Wasserflä-
che der Spree und des Oder- Spree- Kanals. Das "l-leinersdorfer

Fließ", auch Mühlenfließ genannt, bildet die Westgrenze zur Stadt
Fürstenwalde.

Der Altarm der Spree ist gleichfalls Grenzbereich zur Gemeinde

Langewahl. Die Bedingungen zur Nutzung des Oder-Spree-Kanals
als Schiffahrtsstraße einschließlich der Ut'erzonen sind einzuhal-

ten.
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Der Altarm der Spree und der Oder-Spreeflšanal [ Bundeswasser«
straße) bieten mit einer Länge von 5,0 km und dem Dehmsee ein
hervorragendes Wasserwandergebiet.

Flächen für Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

Hierzu werden die Flächen gerechnet, die einer besonderen Pllege
unterliegen. So befindet sich in der Gemarkung zahlreiche Flächen
entlang der Spree, die besondere Pflege benötigen. Sie stehen in di-
rekter Verbindung mit Flächen in der Gemarkung Alt Golm und
Langewahl.

Die Insel Fischwerder ( 16 ] ist Landschaftsschutzgebiet. Weitere
Maßnahmen zum Schutz der Landschaft sind vorgesehen.
Ein geringer Teil des NSG Glieningmoor (lO) reicht in die Gemar-
kung Berkenbrück. Lt. Landschaftsplan sollte hier eine Ausdeh-
nung in südlicher Richtung ( ll ] vorgenommen werden. Gegen
diese Pläne hat sich die Forst ausgesprochen. ln Abwägung der
Gemeinde wird jedoch die Darstellung als Biotop [B ll) beibehal-
len.

Für das „Naturschutzgebiet Dehmsees“ (16] besteht Planungsab-
sicht. l-lier erfolgt die nachrichtliche Eintragung in den Fächennut-
zungsplan.
Weiterhin wird im Landschaftsplan eine Planung für das Land-
schaftsschutzgebiet „Spreeaue Fürstenwalde - Drahendorf - Bees-
kow“ vorgesehen Die Eintragung dieser Grenzen wurde jedoch
noch nicht vorgenommen. Diese Gebiet beinhaltet das vorgenannte
NSG und eine weitere Einbeziehung von Flächen östlich und süd-
östlich des Dehmsees.

Diese Maßnahmen zur Pflege von Natur und Landschaft könnten
insbesondere im Gebiet südlich der Autobahn entlang des Oder-
Spree«l{anals und in den Altarmen zur Anreicherung der Lebens
räume für Kraniche, Reiher, Störche und andere Tiere führen.

Selbst wenn keine Entscheidungen über die Erweiterung von
Landschaftsschutzgebieten getroffen werden, lassen sich bei aus-
reichender Mittelbereitstellung umfangreiche landschaftsgestalteri-
sche Maßnahmen durchführen.

Speziell aus dem Landschaftsplan übernommene Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft betreffen folgende Bereiche:

Feldllur nordöstlich Hasenloos ( I ).
Hier sollte für einen Ausgleich der Waldsaum durch Heckenpflan-
zung aufgewertet werden. Bei Sicherung der landwirtschaftlichen
Nutzung Werden außerdem Gehölzpllanzung entlang der Wege und
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Gräben sowie eine Regulierung des Grundwasserhaushaltes als
Planungsziel vorgeschlagen.

Auf die bergbauliche Nutzung des Erlaubnisfeldes Kiessand Ber-
kenbrück ist zu verzichten.

Da diese vorgenannten Gebiete landwirtschaftliche Erwerbsflächen
sind, kann eine Veränderung de Nutzung nur in Übereinstimmung
mit dem Eigentümer und Nutzer der Flächen erfolgen. Die Ent-

scheidung über die Beibehaltung dieser Fläche wurde in der Abwä-
gungen der Gemeinde [ TÖB 33 ) vom 27.01.99 und 28.04.99 ge-

troffen.

Fläche am westlichen Ortsrand l II)

Erhalt der bisherigen Grünfunktion und Sicherstellung einer ab-
nehmenden Nutzungsintensität von der Besiedlung in der freien

Landschaft.

Schutz- und Vorbehaltsflächen sowie sonstige Nutzungen

Flächen mit wassen'echtlichen Festsetzungen:

Hierzu zahlen die Flächen in den Fassungs- und Schutzzonen der
Brunnen, die bis zur Schutzzone Il ca 28,0 ha groß ist. Die Schutz-

zone Ill erfaßt den gesamten Einzugsbereich der Brunnen, der ent-

sprechend der hydrogeologischen Verhältnisse den gesamten nörd-
lichen Bereich der Gemarkung eingrenzt.

Die Ausgrenzung der vorhandenen Fassungszone und Schutzzone
ll erfolgt gemäß der gesetzlichen Festlegungen nachrichtlich. Die
geplante Festlegung der Schutzzone ll und Ill ( gestrichelte blaue
Linie ) ist nicht rechtsverbindlich, begrenzt jedoch das Vorbehalts-
gebiet. Der gesamte Dehmsee liegt in der Schutzzone lll des Was-

serwerkes Briesen, das die Stadt Frankfurt (Oder) mit Trinkwasser

versorgt.
Hierzu zählen auch Uferbereiche entlang des Oder - Spree- Kanals,

der sich als Bundeswasserstraße in der Verwaltungshoheit der

Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes, Wasserstraßen-

amt [ WSA] Berlin befindet.

Weitere Flächen mit Nutzungseinschı-änkungen:

Der Bereich der ehemaligen Müllkippe mit 1,0 ha ist ein Bereich

für eine Altlastflache mit evtl. Gefährdungspotential für die Was-

serfassung. l-lier ist nach der erfolgten Abdeckung mit Boden eine

nochmalige Sanierung vorgesehen.

Sie ist irn Kataster für Altlastverdachtsflächen beim Umweltamt

des Landkreises Oder - Spree unter der Reg. Nr. 70069 erfaßt.
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Die ehemalige Müllkippe ist im Flächennutzungsplan nach § 5 Abs.

3 Nr. 3 als Fläche, deren Böden erheblich mit umweltgefahrdenden

Stoffen belastet ist gekennzeichnet. Obwohl dies nur für Baufla-

chen vorgesehen ist, erfolgt die Darstellung trotzdem, um eine evtl.

in der Zukunft doch mögliche Bebauung ( Windkraftanlage oa. )

auszuschließen
Bei den eingeordneten Bauflächen sind keine Böden mit umwelt-

gefährdenden Stoffen zu erwarten.

Schutzmaßnahmen gegen Beeinträchtigungen ergeben sich grund-

sätzlich bei der gemischten Baufläche Roter Krug für den Lärm-

schutz durch die Autobahn und in der Ortslage bei verstärkter

Verkehrsbelastung bzwi Ausbau der Strecke der Deutschen Bahn

AG Berlin - Frankfurt/ Oder,

Eine weitere Nutzungsbeschränkung besteht auf den Flächen mit

schützenswerten Bodenfunden4 Hier sind auf alle Falle Abstim-

mungen mit dem Institut für Bodendenkmàler in Frankfurt/ Oder

zu treffen.

Unter der 110 kV Hochspannungsleitung besteht Nutzungsbe-

schränkung, die sich nach den Forderungen des Versorgungsbe-

triebes richtet.

Flächen für die Nutzung der Windenergie lassen sich in Berken-

brück nicht einordnen. Grund dafür ist u. a der Waldanteil von 65

%4 Der Regionalplan „Windnutzung“ weist für Berkenbrück keine

Flächen aus.

lrn März 1982 wurde durch den Bezirkstag das Bergbauschutzge-

biet Fürstenwalde Ost beschlossen, daß den Abbau von Braun-

kohle in einer Tiefe von 60 m vorsah. Das Bergbauschutzgebiet

umfaßte u.a. auch die Gemarkung Berkenbrück einschließlich

Autobahn und Oder - Spree - Kanal. Dieser Beschluß wurde im

Dezember 1989 aufgehoben.

Der Forderung des Ober'bergarntes des Landes Brandenburg (TÖB

20) zur nachrichtlichen Übernahme der nachfolgender Berkwerks-

felder wurde entsprochen.

- Bewilligungsfeld Nr. 21.304 Berkenbrück und

- Bergwerksfeld Berkenbrück / Fürstenwalde Nr. 31.43.

Während das Bewilligungsfeld von der Haniel Baustoff GmbH be-

ansprucht Wird, wurde das Bergwerksfeld von der Erdöl-Erdgas

Gommern GmbH für die Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen er-

worben.

Zur Zeit wird ein Raumordnungsverfahren erarbeitet, das die Inan-

spruchnahme von 29,7 ha nördlich der Bahn für die Kiessandge-

winnung vorsieht.
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Im Entwurf des Regionalplanes vom September 98 sind diese 29,7

ha als Vorranggebiet (Nutzung innerhalb des Zeithorizontes des
Regionalplanes) und weitere Flächen als Bergwerkseigentumsfelder

mit Kiessandlagerstätten enthalten und in der Erlauterungskarte
oberflächennahe Rohstoffe als Bergwerkseigentumsfelder ausge-
wiesen.
Die Flächen werden darum im Flächennutzungsplan nachrichtlich

als Flächen für Abgrabungen dargestellt.
Der Abbau Von Kiessanden (Stellungnahme vom 11.10.98 zum
Raumordnungsverfahren) und das Aufsuchen und der Abbau von
festen Kohlenwasserstoffen ( siehe Abwägung vom 28.04.99 Töb 20
) wird von der Gemeinde nachdrücklich abgelehnt.

Hier gibt es auch die Ablehnung vom Landesbüros der anerkann_

ten Naturschutzverbände l TÖB 16), dem Amt für Flurneuordnung

(TÖB 33) und vom Amt für Forstwirtschaft ( TÖB 34].

Die Flächen befinden sich außerdem innerhalb der Schutzzone lll

der Wasserfassung der Brunnen von Berkenbrück [Wasserwerk

Fürstenwalde). Eine Nutzung erscheint insofern sehr unwahr-

scheinlich.

Immissionsschutz

Für den Immissionsschutz ergibt sich Handlungsbedarf beim Aus-

bau der Strecke der Deutschen Bahn AG. lm Zuge dieser Planun-

gen erfolgen Anhörungen der Gemeinde. Die Beeinträchtigungen

werden zwar die früherer Jahre nicht übersteigen, sind jedoch

durch die weitergehenden Erkenntnisse über Lärmbeeinträchti_

gungen und die dazu erlassenen gesetzlichen Richtlinie (Techni-

sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm) und in den Bundesimmis-

sionschutzgesetzen bei nachfolgenden Baumaßnahmen einer ein-

gehenden Betrachtung zu unterziehen. Für das Siedlungsgebiet

„Eismiete“ wurde die Nähe der Bahnanlagen in die Betrachtungen

einbezogen. `
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Integration des Landschaftsplanes in den Flächennutzungs
plan

Übernahme von Darstellungen des Landschaftsplanes in den
Flächennutzungsplan

Gemäß Brandenburgischem Naturschutzgesetz werden folgende
Schutzgebiete und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit Signaturen
der Planzeichenverordnung in den Flächennutzungsplan aufge-
nommen.

Schutzgebiet im Sinne des Naturschutzrechts:

NSG „Glieningmoor“ [lO] mit Großseggen/Röhrichtrnoonund Bir-
ken/ Erlenbruch.

NSG - Erweiterung Glieningmoor ( Nr. ll als Biotop nachrichtlich
übernommen) mit armen Feuchtwiesen, Birken/Erlenbruch. Die
Erweiterung wird vom Arnt für Forstwirtschaft Müncheberg abge_
lehnt, verbleibt jedoch gemäß Abwägung der Gemeinde ( TöB 34
vom 27.0 l,99 l als Biotopclarstellung im FNP.
Daran südlich angrenzend liegt das Biotop ( 12 ] mit Waldüber-
gangsstadiurn.

Im nordöstlichstem Zipfel der Gemarkung ist eine kleine Fläche als
Hochmoorbereich mit Birken - Erlen - Moorgehölz (21).

NSG „Dehmsee“ ( 16 ) [Verfahren ruht]. Hier befinden sich
Schwimmblattgesellschaften, Röhricht irn See und Erlenbruchwald
und Feuchtwiesen an den Ufern. Die weitere Durchführung des
Verfahrens wird von den Naturschutzverbänden und von der Ge-
meinde als wichtige Maßnahme angesehen. Vorrang hat die Siche-
rung des Sees als bedeutendes Brut-, Schlaf` und Nahrungsgewâs-
ser gefährdeter heimischer Vogelarten und als Rastplatz für Zugvö-
gel.

Die - bis auf das rechtlich festgesetzte „NSG Glieningrnoor“- und

die nachfolgend genannten Gebiete ergeben sich aus der natürli-
chen Entwicklung und werden als geschützte Teile von Natur und

Landschaft nach § 32 BngatSchG [Biotop] entsprechend der Er-
mittlungen aus dem Landschaftsplari in den Flächennutzungsplan

übernommen.

Der „Trockenrasen im Waldgebiet südöstlich Dehmsee“( 20 ) ist
gemäß der Mitteilung der Forstwirtschaft und nach Überprüfung

nicht mehr vorhanden. Die Nummerierung der Biotope wurde zur
Beibehaltung der Übersicht nicht geändert. Das B 20 fehlt in der
endgültigen Planfassung.
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Sprecwiesen u.a. wechselfeuchtes Auenegrünland, Weidengebü-
sche feuchter Ausprägung, Großseggen- und Röhrichtrnoor, Bir-
ken/Erlenbruchwald (B 13, 14, 15, 17, 18, 19 J. Für diese Gebiete
ist extensive Pflege für die Erhaltung erforderlich. Im Landschafts-
pian bestehen Forderungen auf Festsetzung von Teilen der Spree-
niederung und des Dehmsees als NSG Dehmsee ( 16 ).
Im Landschaftsplan wird auf die Zielstellung zur Ausweisung als
Landschaftsschutzgebiet „Spreeaue Fürstenwalde - Drahendorf _
Beeskow“ verwiesen.

Flächen ini Trassenbereich der llO kV Leitung ( B 2, B 9 ). Hier
haben sich durch die Nutzung erhaltenswerte Biotope ( Zwerg-
strauchheide) gebildet. Die Biotopdarstellung bleibt gemäß Abwa-
gung der Gemeinde (TÖB 34 vom 27.01.99 ] erhalten.

Nördlich des (B 2) ist eine kleine Fläche im Siedlungssplitter als
Staudenflur ( B l ] erfaßt.

Das Biotop (B 3) erfaßt Waldübergangsstadium rnit der Zielstellung
einer Bestandssicherung und Entwicklung zur naturnahen stand-
ortgerechten Bestockung.

Das Biotop (B 4) am südlichen Waldessaum und (B 5) nördlich der
Bahn erfassen jeweils Trockenrasenflächen.

Das Biotop (B 6] am Demnitzer Mühlenfließ kartiert einen Groß-
seggen / Streuwiesenbereich.

Folgende kleinere Bereiche lassen sich in der Örtlichkeit auffinden.
GLB „Schlehdornhecke“ am Steinhöiler Weg
GLB „Schlehdornhecke“ Badestrand
Die Eiche auf dern Dorfplatz wird als ND ausgewiesen

Auf den Erhalt der Alleebäume in der Ortslage, Richtung Roter
Krug und Richtung Demnitz wird hingewiesen.

Aussagen zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

Als Ausgleichsrnaßnahmen für die Eingriffe sind gemäß Land-
schaftsplan folgende Maßnahmen vorgesehen:

Wohngebiet Eismiete :

Eingriff:
Der Bestand an der nach BartSchV artengeschützten Strohblume
wird nicht erheblich beeinflußt.
Versiegelung Trinkwasserschutzzone ll/ llla, Lärmbelastung durch
Bahnlinie.
Zum Landschaftsbild ergeben sich keine störenden Einflüsse.
Ausgleichsrnaßnahmen:



36

Pflege, Entwicklung und llí'ıe ieiinıiif
Biotope ii i Plangcbict.
Pflanzung einheimischer, standortlypischer Alleebäurne, Hecken
uncl Sträucher.

„ß eines 3,0 in hohen :falls in Strauchpllanzungen
nördlich der Bebauungsfiàche als Larmschutz zur Bahnlinie.

dung wasserdurchlåssigci' Baustoffe bei Wegebefestigung.
Uie urundiiáchenza'ni t' GRZ j ist aui0,4 zu begrenzen.
innerhalb der Gemeinde sind Gcstaltungsınög 'chkciten den
Ausgleich zu nutzen i Bahnhofsbereich, Ortszentrum). Uffene
Landschaften irn Bereich der Spreewiesen sind Mvor Verbuschung zu
bewahren. Plianzungen entlang der Graben und Wege nördlich der
Bahn sind als zusätzlicher Ausgleich möglich.

ige Erweiterung geschützter
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Fiir das Wohngebiet „Am Eichenhain“ gibt es einen genehmigten
Bebauungsplan für das vorhandene bebaute Gebiet. Eine Auswei-
tung in 'westlicher Richtung wird nicht. gestattet.
Die Ausgleichsrnaßnahrnen für diesen Bereich werden insofern
nicht benötigt.

Gleiches gilt für das Wohngebiet und Mischgebiet an der Demnít~
zer Straße.

Für die Vorgesehenc Erweiterung am Pflaumenweg und westlich
der Parkstraße wird im Landschaftsplan eine Begrenzung auf eine
GRZ von 0,2 , eine Pflanzung von einheimischen standortty 'schen
Alleebäturnen7 Hecken und Sträuchern, strukturreiche Durchgrü-
nung und die Verwendung wasserdurchlässiger Baustoffe für Wege
und Plätze gefordert. Für das Landschaftsbild sind eine Anpassung
an die ortsübliche Bebauung - i

materialien notwendig.

 

  
 

f Verwendung ortstypischer Bau-

Raumplanungsveriahren Kiesabbau:
Eingriff;
Zerstörung und Beeilträchtigung aller lokal gebundenen. Arten
und Lebensgemeinschaften, großflächiger Bodenabtrag, Grund«
wasserabsenkung und « beein rachtigung. Veränderı ng des
Kleinklimas durch Reliefveränderungen. Nachhaltige Beeinträchti-
gung des Landschafts-bildes.
Ausgleich:
Abbaubetriebsplan mit landschaftsptlegerischen Maßnahmen zum
nachhaltigen Schutz aller Schutzgüter während des Abbaubetrie~
bes. Fachlich kompetente Renaturierung nach Beendigung des
Eingriffs.
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Sondergebiet Tourismus Dehmsee:
Eingriff:

lm Landschaftsplan wird noch eine Größe von 7,2 ha ausgewiesen,
die jedoch durch Entscheidungen der Gemeinde auf nunmehr 4,9
ha reduziert wurde und lediglich den Bereich der vorhandenen
Befestigungen in der Nähe der Autobahn und der Abfahrt Dehmsee
der A l2 betrifft.
Von diesem Gebiet sind 1,0 ha Bestandsschutz mit vorhandenen
Wohngebäuden.
Ausgleich:

Der Ausgleich ergibt sich hier durch die Renaturierung der nicht
mehr genutzten Altanlagen.

Nichtbeı'ücksichtigung von Inhalten des Landschaftsplanes

im Flächennutzungsplan und ihre Begründung

Die Abstimmung zu den vorgeschlagenen Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
und deren Aufnahmen in den Flächennutzungsplan erfolgte am

10.04.97 in der Gemeindevertretung.
Die Forderungen zur kompletten Renaturierung der Flächen am

Dehmsee wird abgelehnt. Hier leben 38 EW mit zentralem An_
schluß an das Trinkwasserver- und Abwasserentsorgungsnetz.

Entscheidungen für die Beibehaltung der Planung wurden u.a. mit
der Abwägung zum TöB 17 - Landkreis Oder.Spree, Untere Natur-
schutzbehörde - am 27.01.99 getroffen.
Auf den Planungsvorschlag für das Landschaftsschutzgebiet
„ Spreeaue Fürstenwalde - Drahendorf - Beeskow“ östlich des
Dehmsees wird hingewiesen. Die Abgrenzung im Flächennut-
zungsplan wurde noch nicht vorgenommen. Die Planungsvorstel-
lungen sind auch Inhalt des Regionalplanentwurfes und beziehen
sich auf den Schutz sensibler und gefährdeter Arten und Lebens-
gemeinschaften [ Schwimmblattgesellschaften, Röhrichte,

Hochstaudenfluren, Fische, Amphibien, Großvogelarten, Fischot-
ter) und eine extensive Bewirtschaftung zur Erhaltung der vorhan-
denen Landschaft,
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9. Flächenbilanz:

Bestand gemäß Änderung
FNP

gemischte Bauflächen (M)
einschließlich OT Roter Krug ............. 33,6 36,8 + 3,2

Wohngebietsflächen (W) ............. 7,2 '7 ,2

gewerbliche Bauflächen (G) ........ 15,8 15,8

Sondergebiete (SO) ................ 7,4 7,4

Dauerkleingärten ................ 3,9 +3,9

Verkehrsilächen DB ................... 10,0 10,0

Verkehrsflächen Straße................ 73,1 73,1

Flächen für Landwirtschaft........... 286,0 286,0

Wassernåchen ..................... 145,8 145,8

Waldflâchen ............... 1.163,1 1.163,1

Gehöfte im Außenbereich ........... 3,2 3,2

Altlastiläche (MülLkippe) ......... 1,0 1,0

Unland ...................... 25,1 18,0 -7,1

summe lfšåífš _{fåšíiš ha

Stand der Bearbeitung: 10/99
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9 . Flächenbilanz:

Bestand gemäß Änderung
FNP

gemischte Bauflächen (M)
einschließlich OT Roter Krug ............. 33,6 36,8 + 3,2

Wohngebietsflächen (W) ............. 7,2 7,2

gewerbliche Bauilächen (G) ........ 15,8 15,8

Sondergebiete (SO) ................ 7,4 7,4

Dauerkleingârten ................ 3,9 +3,9

Verkehrsflächen DB................... 10,0 10,0

Verkehrsflächen Straße ................ 73,1 73,1

Flächen für Landwirtschaft........... 286,0 286,0

Wasserfiåchen ..................... 145,8 145,8

Waldflâchen ............... 1.163,1 1.163,1

Gehöfte im Außenbereich ........... 3,2 3,2

Altlastflàche (Müllkippe) ......... 1,0 1,0

Unland ...................... 25,1 18,0 -7,1

summe 11;?1'3 _í.77125, ha

Stand der Bearbeitung: 10/99
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9 . Flächenbilanz:

Bestand gemäß Änderung
FNP

gemischte Bauflächen (M)
einschließlich OT Roter Krug ............. 33,6 36,8 + 3,2

Wohngebietsflächen (W) ............. 7,2 7,2

gewerbliche Bauflåchen (G) ........ 15,8 15,8

Sondergebiete (SO) ................ 7,4 7,4

Dauerkleingärten ................ 3,9 +3,9

Verkehrsflächen DB ................... 10,0 10,0

Verkehrsflächen Straße................ 73,1 73,1

Flächen für Landwirtschaft........... 286,0 286,0

Wasserflächen ..................... 145,8 145,8

Waldflächen ............... 1.163,1 1.163,1

Gehöfte im Außenbereich ........... 3,2 3,2

Altlastfläche (Müllkı'ppe) ......... 1,0 1,0

Unland ...................... 25,1 18,0 -7,1

summe 11%'1-,2 _1-.7711-3 ha

Stand der Bearbeitung: 10/99


